
ABHANGIGKEIT ALS AMBIVALENTER BEGRIFF: ZUM
VERHALTNIS VON PATRON UND LIBERTUS

W. ECK

In zwei Briefen an einen gewissen Montanus lásst Plinius einen bezeichnenden
Einblick in gesellschaftliche Wertungen seiner Zeit und seines Standes, aber auch in
die sozio-politische Wirklichkeit zu (ep. 7,29; 8,6). Er berichtet seinem Briefpartner,
wie er auf einer Reise an der via Tiburtina das Grabmal des kaiserlichen Freigelasse-
nen (M. Antonius) Pallas gesehen und die Grabinschrift gelesen habe, die von den
Auszeichnungen berichtete, die der Senat fiir den engen Mitarbeiter des Claudius
beschlossen hatte: einerseits die ornamenta praetoria, andererseits ein Geldgeschenk
von 15 Millionen Sesterzen, auf deren Annahme Pallas jedoch verziehtete l . Der Ton
des Briefes und die áusserst heftige Deklassierung sind für das plinianische Briefcor-
pus hóchst auffallend. Doch ist der Grund dafiir, das Nichtzusammenpassen des
juristischen Personalstatus und der bestimmenden politischen Machtstellung des Frei-
gelassenen, iiberdeutlich zu greifen. Einerseits ist Pallas Freigelassener eines rómis-
chen Biirgers, damit wesentlichen Beschránkungen des Rechts und auch der Konven-
tion unterworfen, andererseits aber ist er als Freigelassener des Kaisers in der Lage,
weithin entscheidenden Einfluss auszulliben, sodass auch, trotz andersartiger Vorste-
llungen iiber die sozio-politische «Gerechtigkeit» der Senat gezwungen ist, dem mit
einem Ehrenbeschluss Rechnung zu tragen.

Daran wird deutlich, wie der juristische Status einer Person zwar ein durchaus
bedeutsames Kriterium ist, etwa hinsichtlich der bósartigen Kritik des Plinius, wie
aber die gesamtgesellschaftliche Position damit nicht erfasst ist 2 . Diese wird vielmehr
vorziiglich bestimmt durch die Bezugsperson des Pallas, den kaiserlichen Herrn.
Dieses schon immer erkannte Phánomen ist gerade im vergangenen Jahrzehnt für die
kaiserlichen Sklaven und Freigelassenen auf einer breiteren Basis nachgewiesen wor-
den3 . Denn die juristische Grundposition, die für die servi und liberti Caesaris zutraf,
war zunáchst die aller anderen Sklaven und Freigelassenen auch; aber sie modifizierte
sich durch die besondere Bindung an den Kaiser allgemein, und dann nochmals durch
die jeweilige spezifische Náhe oder Ferne der Einzelnen zum kaiserlichen dominus.

Unter diesem Aspekt ist es a priori mit Sicherheit anzunehmen, dass sich auch
die gesellschaftliche Position der Sklaven und Freigelassenen ausserhalb der familia
Caesaris erst durch den Bezug auf ihre jeweiligen domini bzw. patroni erfassen und in
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die Gesamterscheinung einfiigen lásst4 . Dies im einzelnen am verftigbaren Material
nachzuweisen, ist freilich schwierig.

Wáhrend in den epigraphischen Quellen, die es allein gestatten, dieses Men-
genphánomen zu analysieren, die Sklaven und Freigelassenen der Kaiser zum grósse-
ren Teil ohne Miihe zu erkennen und auch chronologisch in nicht geringem Umfang
(zumindest mit termini ante oder post quem) einzuordnen sind 5 , besteht diese Mógli-
chkeit für das iibrige Material kaum. Denn im itherwiegendem Mass ist zwar der
juristische Status vor allem der Freigelassenen - und mit diesen wollen wir uns hier
vorzugsweise befassen - nur durch die Anfiihrung des Freilassers mittels des Praeno-
mens anstelle der iiblichen Filiationsangabe zu erkennen, ohne dass jedoch der Patron
in seiner sozialen Position náher gekennzeichnet würde. Damit ist von vorneherein
eine allgemeine soziologische Auswertung der vorhandenen Quellenzeugnisse ausges-
chlossen. Eine partielle Abweichung von dieser Regel besteht in grósserem Umfang
nur für die Freigelassenen einer einzigen Bezugsgruppe, námlich der politischen (und
sozialen) Fiihrungsschicht des Reiches, also grob gesprochen des gesamten ordo
senatorius und der hohen ritterlichen Amtstrager 6 . Denn wie bei den liberti des
Kaisers, wirkt sich, wenn auch in abgeschwachtem Mass, die Stellung des jeweiligen
Patrons insoweit aus, als die Inschriftensetzer es nicht selten ftir sinnovoll empfanden,
den Freilasser nicht nur mit dem jeweiligen Praenomen zu bezeichnen, sondern den
Namen in einer mehr oder weniger ausfiihrlichen Form zu gebrauchen (dazu u. S.).
Dadurch wird es für uns in grósserem Umfang móglich, die epigraphischen Zeugnisse
gezielt und mit einiger Sicherheit auszuwerten.

Hier soll nun freilich nicht der Versuch unternommen werden, eine soziale
Einordnung der Freigelassenen der politischen Fiihrungsschicht zu versuchen; viel-
mehr soll lediglich das Verháltnis von Patron und Libertus unter dem Begriff der
Abhángigkeit betrachtet werden7 . Weitgehend wird dieser Begriff einseitig gesehen, d.
h. Abhángigkeit des Freigelassenen vom Patron mit all den negativen Folgen, die ganz
tiblicherweise damit verbunden waren 5 , und bewertend wird der Vorteil dieser Be-
ziehung mehr oder weniger nur beim Patron gesehen. Gerade an den liberti der
senatorischen Familien aber ist zu erkennen, wie diesem unleugbar vorhandenen
Tatbestand noch die weitere Komponente anzuschliessen ist, dass die Freigelassenen
ihre Abhángigkeit auch zum eigenen Nutzen umzugestalten wussten, dass diese ihnen
ein Mittel der eigenen sozialen Behauptung, ja des sozialen Aufstiegs werden konnte.
Dabei bieten sich manchen liberti von Mitgliedern des ordo senatorius und in geringe-
rem Umfang auch der Gruppe der Prokuratoren Chancen verschiedenster Art, wie sie
fiir andere Freigelassene nicht gegeben waren9.

Manche Schranken rechtlicher Art sind auch für die senatorischen liberti bes-
tehen geblieben, ebenso wie auch für die liberti Caesaris. Die Nachteile unfreier
Geburt waren ftir sie normalerweise nicht tiberwindbar; die Notwendigkeit des obse-
quium gegentliber dem Patron und dessen Familie war gesellschaftlich und auch geset-
zlich nicht zu vermeiden 19 . Aber sie waren in der Lage, Macht und Prestige ihrer
Freilasser für sich einzusetzen. Dabei braucht man kaum zu betonen, dass selbstvers-
tándlich nicht alle Freigelassenen (und filir Sklaven gilt dies in áhnlicher Weise) im
Stande waren, an dem Machtvorsprung ihrer Herren in gleichem Umfang oder iiber-
haupt teilzunehmen; vielmehr war dies abhángig von der jeweiligen Funktion, in der
sie eingesetzt waren, und von der Náhe, die dadurch zum Patron erreicht wurde; eine
nicht geringe Scheidung war dadurch für die Sklaven in der familia urbana und familia
rustica und in áhnlicher Weise wohl auch für die liberti, die in der Stadt bzw. auf den
Giitern der Patrone lebten, gegeben11.
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Bereits beim Zeitpunkt der Freilassung 12 waren Sklaven senatorischer Háuser
den Sklaven anderer Familien gegenáber insoweit im Vorteil, als ihnen die rechtlich
sicheren Formen der Entlassung aus der servitus leichter zugánglich waren. Denn wenn
etwa ihr Herr Magistrat war, konnte er selbst vor dem eigenen consilium mit Hilfe der
eigenen Liktoren die manumissio per vindictam durchfiihren 13 und wáhrend der amts-
losen Zeit war es fár Senatoren leichter móglich, einen ihrer Standesgenossen anzu-
gehen, um die Freilassung durchzufiihren 14 . Prekáre Formen der Freilassung konnten
damit eher vermieden werden. Auch war es bei dem recht weit verbreiteten System
der Bestechung fár Sklaven máchtiger Herren wohl leichter móglich, von Interessen-
ten, die mit ihren domini, sei es in privater oder óffentlicher Stellung, in Kontakt
kommen wollten, finanzielle Mittel zu erhalten, mit denen dann eher ein Freikauf
bewerkstellig werden konnte; hinzu kamen andere legale Erwerbsarten15.

Gerade die ókonomisch gesicherte Situation der ehemaligen Herren konnte sich
fár die Freigelassenen gánstig auswirken. Zumindest im 1. Jh. n. Chr. scheinen, wenn
man die Aussagen der stadtrómischen Columbaria ernst nehmen darf, nicht wenige
Freigelassene im Familien - und Hausverband ihrer ehemaligen Herren geblieben zu
sein; áhnliches kann man auch den ikusserungen des Plinius entnehmen 16 . So sehr
damit natárlich die Abhángigkeit festgeschrieben wurde, so sehr waren aber auch die
Freigelassenen wirtschaftlicher Unsicherheit entzogen und konnten in grósserem
Ausmass als bei Okonomisch minder starken Herren damit rechnen, auch im Alter
dem unmittelbaren Kampf um den táglichen Lebensunterhalt entzogen zu sein, auch
wenn das Beispiel des Plinius mit der sozialen Absicherung eines Teils seiner liberti
per testamentum nicht auf den Senatorenstand beschránkt war, sondern bei allen
finanzkráftigen Familien mbglich war17.

Schichtenspezifisch aber waren bestimmte Móglichkeiten, die sich aus der
Stellung der Patrone im politischen Getriebe des Kaiserreiches ergaben. Ebenso wie in
der Republik bestanden auch nach Augustus die Gliederungen der magistratischen
apparitores fort, die jetzt hóchsten stárker formalisiert und organisiert waren, ange-
fangen von den scribae, die nicht selten ritterlichen Rang hatten bis zu den accensi,
die háufig aus den persónlichen Freigelassenen der Magistrate genommen wurden18.
Fast allen diesen apparitores war gemeinsam, dass sie aus dem aerarium bezahlt
wurden 19 , dass sie eine korporationsrechtliche Organisation aufwiesen und damit in
der Offentlichkeit ein gewisses Prestige genossen 20 . Ihr Einfluss und ihre finanziellen
Móglichkeiten kiinnen nicht gering gewesen sein, da es sonst nicht verstándlich wáre,
dass man sich sogar bemiihte, solche Subalternstellungen zu kaufen 21 . Bei der Auf-
nahme in die einzelnen decuriae der Apparitoren aber hatten die Magistrate mitzus-
prechen bzw. áberhaupt zu bestimmen 22 . So nimmt es nicht wunder, dass sie auch
ihre eigenen Freigelassenen in den decuriae unterbrachten oder doch darauf hinwirk-
ten, dass sie von anderen aufgenommen wurden 23 . Dies war fár Patron und libertus
auch finanziell vorteilhaft, da die Mitglieder der decuriae auf Lebenszeit bestellt
wurden und zeitlebens auch aus dem aerarium besoldet wurden. In einigen Fállen
erscheinen wohl erst die Kinder von senatorischen Freigelassenen bei den scribae
oder anderen apparitores 24 . Auch in diesen Fállen wird man eine Einflussnahme,
direkt oder indirekt, der Patrone vermuten dárfen - selbst wenn sie nur darin bestand,
dass der Bewerber um eine solche Stelle auf seine Verbindung zu einem senatorischen
Haus hinweisen konnte.

Mehr noch als bei den offiziellen Apparitoren finden sich senatorische liberti
unter den priesterlichen kalatores 25 und den accensi 26 . Die kalatores der verschiede-
nen Priesterschaften haben zumindest teilweise eine Art von Kollegien gebildet, mit
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einer Kasse, in die ein Eintrittsgeld entrichtet werden musste, wie es expressis verbis
ftir die Arvalen im J. 120 bezeugt ist27 . Selbst wenn der Patron, der die Aufnahme
bewirkt hatte, nicht mehr lebte, konnte man noch dem collegium angehóren, und man
tat dies wohl, weil damit gesellschaftlicher Prestigegewinn und finanzielle Sicherung
verbunden war28 . Alle diese Tráger von Subalternaufgaben hatten eine quasi óffentli-
che Funktion zu erfüllen, als Helfer der Magistrate bzw. der Priester 29 . Damit hatten
sie Macht, wenn auch nur abgeleitete und periphere; aber es muss den Ehrgeiz vieler
liberti befriedigt haben, wenn sie an Handlungen mitwirkten, durch die rómische
Biirger, ingenui, und zwar auch hóherer sozialer Positionen, betroffen wurden. Man-
che Tátigkeiten wurden sogar mehr oder weniger selbstándig von solchen Subalternen
durchgeftihrt und es muss das Selbstgefiihl ehemaliger Sklaven getragen haben, wenn
sie ihren Namen auf einer Inschrift sahen, deren Text einem Freien die Erlaubnis zur
Errichtung eines Monumentes erteilte 38 . Ihnen war also formelle Gewalt, wenn auch
in einem beschránkten Mass und in abhángiger Stellung, ilbertragen. Mehr noch diirfte
sich allerdings informelle Móglichkeit des Einflusses ertiffnet haben, wobei keines-
wegs an illegale Aktionen, wie sie etwa im Gefolge des Verres durch Cicero behauptet
werden, gedacht zu werden braucht 31 . Vielmehr war diese Móglichkeit eingebettet in
den allgemeinen Zug rtimischen sozialen Zusammenlebens, Regelungen durch persón-
liche Kontaktaufnahme zu den Gewalttrágern schneller und leichter bzw. iiberhaupt
zu erreichen. Naftlirlicherweise erfahren wir iiber diese informellen Schritte direkt oft
nichts, aber im Reflex sind sie manchmal noch greifbar, etwa durch Gesten der
Dankbarkeit gegeniiber denen, die den Zugang zu den Entscheidungstrágern vermittelt
hatten, wobei auch nur die Gesten deutlich werden, die in der Offentlichkeit dokumen-
tierbar waren. Damit scheiden im allgemeinen mehr oder weniger óffentlich dehones-
tierte Mittel, vor allem die finanzielle Remunerierung, aus unserer Dokumentation
aus. Offentliche Ehrungen, insbesondere durch Statuen oder Inschriften aber finden
sich für einige senatorische Freigelassene, die in einer Subalternfunktion tátig gewesen
waren. Das auffallendste Beispiel bietet dafiir der libertus eines spanischen Senators
der domitianisch-traianischen Zeit, L. Licinius Secundus, der Freigelassene des L.
Licinius Sura, Konsul zum ersten Mal unter Domitian, sodann noch im J. 102 und
107 32 . Diesem L. Licinius Secundus wurden in Barcino Statuen errichtet, von denen
bis heute bereits die Basen für 18 bekannt sind. Hinzu kommen zwei weitere Inschrif-
ten aus Spanien33 . In allen Texten wird darauf hingewiesen, dass er accensus des
Licinius Sura wáhrend dessen 1., 2. und 3. Konsulat gewesen war. Die Dedikanten
sind Privatpersonen, sowohl freier als auch ehemals unfreier Herkunft, darunter einige
VIviri Augustales aus Barcino; sodann haben ihm aber auch collegia Inschriften
gesetzt und insbesondere schliesslich die Dekurionenráte dreier Stádte: von Barcino
selbst, der Kolonie der Ausetani und des municipium Flavium Iamo auf den Balearen.
Ein irgendwie gearteter Hinweis, wodurch die Ehrungen speziell verursacht wurden,
findet sich in keinem der Texte; lediglich der Verweis auf die Tátigkeit des Secundus
als accensus seines Patrons und als Sevir in Barcino und in Tarraco fehlt nirgends. Die
letztere Tatsache verweist natiirlich darauf, dass Secundus ilber eine wohlgeordnete
wirtŠchaftliche Basis verftigt haben muss, um iiberhaupt die Aufwendungen, die mit
dem Sevirat verbunden waren, in zwei Orten erftillen zu kónnen. Die Ehrungen sind
jedoch kaum allein durch seine besondere Vertrauensstellung bei dem engsten Freund
Traians zu erkláren, vielmehr darf man durchaus konkretere Ursachen vermuten,

'ohne jedoch in der Lage zu sein, sie zu prázisieren.
Wie hier in Barcino und Tarraco Licinius Secundus den Sevirat iibernommen

hatte, so finden wir auch die Freigelassenen anderer senatorischer Familien in den
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Kollegien der seviri augustales, besonders háufig in den ursprtinglichen Heimatstádten
der Senatoren, bzw. in den Gemeinden, in deren Náhe Senatoren oder auch Ritter
Grundbesitz hatten. In Allifae sind so z.B. Freigelassene der Acilii als augustales
bezeugt34 , ebenso des P. Paquius Scaeva in Histonium 35 . Die Bruttii hatten bei Sulmo
Grundbesitz; einer der liberti wurde sevir augusta1is 36 ; ein Freigelassener eines Clau-
dius Marcellus Aeseminus wurde in Herculaneum als augustalis geehrt; diese Familie hatte
enge Bindungen an Campanien 37 štaerman-Trofimova haben dieses zahlreiche Ers-
cheinen von Freigelassenen aus senatorischen Háusern in den Augustalenkollegien aus
dem Interesse der Patrone zu erkláren gesucht, die auf diese Weise ihre Absichten und
ihren Einfluss in den Stádten abzusichern suchten u . Dies ist jedoch eine sehr einsei-
tige Betrachtungsweise, die ausser acht lásst, dass Senatoren durchaus in der Lage
waren, auf weit direktere Weise ihre Wiinsche in der alten patria durchzusetzen, falls
man dies als nótig erachtete 39 . Weit naheliegender ist es, in den senatorischen liberti
vermdgende Personen zu sehen, deren Finanzkraft die anderen Augustalen und vie-
Ileicht auch die fdhrende Schicht der Stádte gewinnen wollten und deren enge Be-
ziehungen zu ihren ehemaligen Herren man durchaus kannte und auszunutzen su-
chte40 . Die Freigelassenen aber, als deren origo nicht Rom, sondern die ehemaligen
Heimatstádte der Senatoren galten 41 , waren so in der Lage, durch den Rdckhalt, den
das Prestige ihrer Herren ihnen gewáhrte, ihre eigene soziale Position zu stárken und
den weiteren sozialen Aufstieg ihrer Nachkommen vorzubereiten42 . Gerade unter
diesem Aspekt erwies sich die eben schon erwáhnte juristische Regelung, dass liberti
senatorischer Familien ihren bdrgerlichen Verpflichtungen nicht in Rom, sondem dort,
woher die Familie ihres Patrons stammte, nachzukommen hatten, als ausserordentlich
gdnstig, da sich sehr oft keine Konkurrenzsituation zwischen mehreren gentes entwic-
keln konnte, da in der IlTherzahl der Fálle aus einer Stadt nur eine senatorische Familie
kam. In Rom war ein Senator nur einer unter vielen, in einer Munizipalstadt aber doch
meist noch so etwas wie ein lokaler Dynast, mit den entsprechenden Folgen fdr alle
von ihm Abhángigen 43 . Das heisst freilich nun nicht, dass in Rom selbst eine Einfluss-
nahme zugunsten der Freigelassenen unmdglich war. Denn man wird es (abgesehen
von den oben S. 4 f. erwáhnten Fállen) doch wohl kaum als Zufall ansehen klinnen,
wenn z. B. im J. 98 n. Chr. in einer stadtrómischen Weihung an die Lares Augusti
unter den magistri des vicus Porta Collina in der regio VI ein Ti. Sicinius T [i.] 1.
Receptus erscheint, wáhrend gleichzeitig Ti. Allienus Sicinius Quintianus als tribunus
plebis die Oberaufsicht dber diesen stadtrómischen Bezirk fiihrte44 . Somit boten sich
fdr eine ganze Reihe von Freigelassenen und ebenso auch Sklaven aus den Familien
der rómischen Fdhrungsschicht besondere Chancen fúr eine Befriedigung der materie-
Ilen Interessen, aber auch der psychologischen Beddrfnisse, Chancen, wie sie den
Freigelassenen anderer rómischer Bdrger nicht, oder nur in sehr abgeschwáchtem
Mass zur Verfdgung standen. Dabei darf die Mdglichkeit zur Partizipation am unmit-
telbaren Sozialprestige der Patrone und auch des Einflusses, den eine augenblickliche
dffentliche Stellung ihnen zusátzlich verlieh, nicht gering veranschlagt werden. So ist
es dann auch zu erkláren, wenn ein Marcius Capito in einer Dedikation an Hephaistos,
die er in der Provinz Niedermósien vollzog, sich als iriceXe6eepoç des Prátorianerpráfek-
ten Marcius Turbo vorstellt 45 , ebenso wie ein Martialis, vicarius eines Abascantus, in
der Grabinschrift fdr seine Gattin darauf hinweist, sein Besitzer sei der Sklave des C.
Nymphidius Sabinus, der Prátorianerpráfekt war46 . In einer stadtrómischen Weihung
an Apollo durch vier magistri nennen sich drei von diesen jeweils nur Sex(ti), A(uli)
und Q(uinti) libertus; der letzte aber, ein C. Sulpicius Ragia lásst ausdrdcklich
Galb(ae) 1(ibertus) hinzusetzen, wohl um sich durch die Berufung auf das patrizische
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Haus von seinen Mitmagistri abzusetzen47 . Áhnliche Beispiele lassen sich gerade in
Rom auch auf Grabinschriften und zwar auch ausserhalb des grossen Columbarien
nicht selten finden; so nennt sich ein C. Bruttius Telesphorio auf seiner Grabinschrift
libertus des C. Bruttius Praesens, c(larissimae) m(emoriae) v(ir) und consul II und
vergisst nicht zu erwáhnen, der Grabplatz sei ihm von L. Bruttius Quintius Crispinus
cos., seinem Patron geschenkt worden 48 . C. Stertinius Orpex wird auf seiner Grabins-
chrift in Ephesus als libertus des C. Stertinius Maximus consularis hervorgehoben48,
ebenso ein Cn. Cornelius Atimetus als libertus et procurator des Cn. Lentulus Gaetu-
licus5o . In manchen Fállen ist dies lediglich als Verbalisierung des tiblichen juristis-
chen und sozialen Abhángigkeitsverháltnisses zu verstehen, das freilich gleichzeitig
iiber die Verdeutlichung des Bezugssystems auch die gesellschaftliche Position bes-
timmte.

In vielen Fállen ist aber die genauere Nennung des Patrons als bewusstes Mittel
der eigenen Heraushebung und Hóherbewertung durch die Bezugsperson, an deren
Prestige man teilnahm, eingesetzt worden.

Dies ist vor allem dann zu vermuten, wenn die Anfiihrung des Patrons nicht
oder zumindest nicht in dieser Form nótig gewesen wáre 51 . In der sozialen Mechanik
ist das nicht anders zu bewerten als die Hinweise etwa auf die eigene senatorische
Herkunft bzw. doch zumindest Verwandtschaft mit solchen Familien oder die Anga-
ben, die Nachkommenschaft habe schliesslich den Sprung in die Reichsaristokratie
getan52.

Freilich blieb eine Grenze auch fiir die liberti der Mitglieder der Fiihrungsschicht
bestehen, die auch ftir kaiserliche Freigelassene kaum zu iiberspringen war: die
Tatsache des ehemaligen Sklaventums verwehrte die unmittelbare Teilnahme an der
Politik durch Zugehórigkeit zu den drei ordines der Dekurionen, Ritter und Senatoren.
Nur die restitutio natalium konnte diese Tatsache juristisch ungeschehen machen, was
aber offensichtlich selbst ftir die liberti der Kaiser nur hóchst selten erreichbar war53.
Aber bereits bei der náchsten Generation, den Sóhnen von Freigelassenen, konnte
sich die Beziehung zu den aristokratischen Familien wieder auswirken, indem durch
die Unterstiitzung der váterlichen Patrone oder vielleicht auch deren Nachkommen
der weitere soziale Aufstieg gefórdert und in manchen Fállen durch deren suffregium
sogar der Ritterrang, in einzelnen vielleicht sogar senatorischer Status erreicht
wurde 54 . Gerade unter den scribae finden sich einige Personen, deren Váter noch
liberti senatorischer Háuser gewesen waren 55 . In mehreren Fállen aber ist eindeutig
die Befórderung der Sóhne von Freigelassenen zu ritterlichem Rang nachzuweisen. M.
Aurelius Cotta Maximus, cos. 20 n. Chr., stattete seinen Freigelassenen M. Aurelius
Maximus finanziell so aus, dass sein Besitz die ritterliche Mindestqualifikation weit
tibertraf; dem Sohn seines Freigelassenen, M. Aurelius Cottanus, verschaffte er eine
Stelle als tribunus angusticlavius 58 . Ebenso schaffte es Helvius Pertinax, Sohn des
Freigelassenen Helvius Successus, mit Hilfe des váterlichen Patrons Lollianus Avitus
in die Centurionenlaufbahn iiberzuwechseln 57 . Man kónnte natiirlich von Ausnahmen
sprechen, doch ist es a priori wahrscheinlich, dass Personen, die die Statusveránde-
rung erreicht hatten, kein unbedingtes Interesse daran hatten, ihre ursprtingliche
Herkunft aus dem Sklavenstand zu betonen, sondern eher bemiiht waren, diese
stillschweigend zu tibergehen, da eine gewisse soziale Voreingenommenheit auch dem
Arrivierten entgegengebracht wurde 58 . Somit sind allzu viele solcher Fálle gar nicht zu
erwarten. Und wenn der eben schon angeftihrte M. Aurelius Zosimus, libertus des
Cotta Maximus, von sich in seinem Grabgedicht bekennt: libertinus eram, fateor! so
ist anzumerken, dass das Gedicht von dem Patron selbst, also einem Senator, verfasst
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wurde. Die unmittelbaren Angehórigen des Verltorbenen hátten dieses «Bekenntnis»
vielleicht nicht unbedingt als notwendig empfunden.

Damit ist nochmals auf die Frage der Abhángigkeit zurtickzukommen. Es ist
unbestritten, dass viele liberti auch von senatorischen Háusern nach ihrer Freilassung
gezwungen waren, sich nach den Wiinschen ihrer ehemaligen Herren zu richten, bzw.
zumindest vertraglich vereinbarte Verpflichtungen zu erftillen, wobei diese freilich
durch die jeweilige Freilassungsart bedingt waren. Das von dem Patron durch das
beneficium der libertas erworbene obsequium diirfte nicht selten eine recht einseitige
Durchfiihrung erfahren haben. Aber diese Abhángigkeit, die Notwendigkeit des obse-
quium, war keineswegs immer nur zum Nachteil des Abhángigen, ebensowenig wie
etwa bei den Senatoren gegeniiber dem Kaiser, wovon Tacitus im Agricola spricht.

Allein die Tatsache, dass der Patron im gesamtgesellschaftlichen Geffige wegen
seiner politischen Tátigkeit und wegen seiner erhóten Stellung gegeniiber der grossen
Masse der Bevólkerung eine herausragende Bezugsperson darstellte, und zwar sowohl
in Rony als auch, und sogar noch mehr, im Rahmen einzelner Stádte des Reiches,
brachte seine Freigelassenen in eine Position, in der die Abhángigkeit zu ihren Guns-
ten umschlagen konnte. Dabei seien völlig die politischen Móglichkeiten ausser acht
gelassen, die sich unter bestimmten Kaisern durch Anklageerhebung gegeniiber man-
chen Patronen eróffneten 59 , da sich damit auf Dauer kaum eine Stabilisierung der
eigenen Position erreichen liess. Aber wirtschaftliche Sicherung, Teilnahme an Aufga-
ben in der elffentlichkeit, Partizipation am Ansehen, das der Patron in der Óffentlich-
keit genoss, waren fiir nicht wenige liberti senatorischer und ritterlicher Mitglieder der
Gesellschaft leichter zu gewinnen als für die Freigelassenen sozial geringer eingestuf-
ter Bezugspersonen. Das besagt freilich nicht, dass hier alle Móglichkeiten konzen-
triert waren. Typischerweise hatte ein Freigelassener des Senators Marcellus Aeserni-
nus unter dem Kaiser Claudius versucht, den Status eines kaiserlichen Freigelassenen
zu erhalten60 , wohl weil sich ihm damit weitere Móglichkeite eróffneten. Aber
umgekehrt erbat sich der kaiserliche Freigelassene und Dománenprokurator in Pontus
Bithynien, Maximus, von dem damaligen Statthalter der Provinz, Plinius, eine epistula
commendaticia an den Kaiser 61 . Fiir die Variabilitát und geringe juristisch fixierbare
Statik der rómischen sozialen Beziehungen aber ist nichts bezeichnender als die nicht
selten auftretende Abhángigkeit rómischer Senatoren und Ritter von den Freigelasse-
nen der Kaiser62.

NOTAS

1 Zum Datum der Briefe sowie zum Empfánger vgl. A. N. Sherwin-White, The Letters of Pliny,
Oxford 1966, 438. 453; zu Montanus vgl. auch R. Syme, JRS 58, 1968, 150. Zu dem Vorgang ist auch Tac.
ann. 12,53 zu vergleichen; allgemein zu Pallas PIR 2 A 858; S. J. Oost, «The Career of M. Antoninus Pallas»,
AJPh 79, 1958, 113ff. Zu den ornamenta praetoria jetzt B. Remji, REA 78/79, 197617, 160ff. Zu einer
áhnlichen Diskrepanz vg,I. auch W. Eck, «Neros Freigelassener Epaphroditus und die Aufdeckung der
Pisonischen Verschwiirung», Historia 25, 1976, 381ff. Typisch auch der von Plin. ep. 6, 31,9 berichtete Fall
des kaiserlichen Freigelassenen Eurythmus.

2 Siehe etwa zur Kritik an einer allein auf juristischen Kriterien beruhenden Sehweise zuletzt J.
Bleicken, Velfassungs-und Sozialgeschichte des Rómischen Kaiserreiches 1, Paderborn 1978, 338f.; ferner
K. Hopkins, «Conquerors and Slaves». Sociological Studies in Roman History 1, Cambridge 1978, 123ff.

3 P. R. C. Weaver, Familia Caesaris, Cambridge 1972; G. Boulvert, Domestique et fonctionnaire
sous le Haut-Empire. La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince, Paris 1974; F. Millar, The
Emperor in the Roman World, London 1977, 69ff.

4 Siehe dazu insgesamt Fr. Vittinghoff, «Soziale Struktur und politisches System der rómischen
Kaiserzeit (1.12. Jh.)», HZ 1979 (im Druck).
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Doch muss man nicht selten auf eine eindeutige Aussage, ob diese apparitores Freigelassene dieser Familien
bzw. Nachkommen von Ffeigelassenen wasen, verzichten.
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von Anfang an gegeben, M. Kaser, ZRG 58, 1938, 89.
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15 Beispielsweise Lucian, merc. cond. 23; luv. 2, 58; 3, 131f.; Amm. Marc. 14, 6, 15; hierzu ist wohl
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VI 6213ff. Vgl. etwa auch die Freilassungen bzw. die Legate fár liberti im sogenannten testamentum
Dasumii, CIL VI 10229; dazu W. Eck, ZPE 30, 1978, 277ff.
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vgl. R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire, Cambridge 1974, 29f.; zu zwei weiteren
Beispielen aus dem ordo senatorius vgl. CIL VI 10229; CIL VIII 22721.
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21 Suet. v. Horat: scriptum quaestorium comparavit; vgl. Jones (A. 18) 156.
22 Jones (A. 18) 156.
23 So hatte etwa Cicero einen Freigelassenen unter den scribae (Treggiari [A. 12] 258f.), ebenso
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28 Siehe AE 1936, 95 und die Interpretation von Schumacher (A. 25) 698ff.
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erfállen hatten, ist ein bezeichnendes Argument gegen die iiberspitzte These von M. Stahl, Imperiale
Herrschaft und provinziale Stadt. Strukturprobleme der rómischen Reichsorganisation im 1.-3. Jh. der
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Zeit hinein seien die Freigelassenen der senatorischen Familien als magistri beim Kult der Lares compitali-
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auch der Prátor Attidius Tuscus noch ins 1. Jh. n. Chr.

50 CIL VI 9834 = D. 7387.

49
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erkennbaren Gegebenheiten ab. Wáhrend háufig allein der Name schon genngte, wurde in anderen Fállen
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Freigelassenen eines Statilius Messalla genannt sein.

58 Vgl. Gordon, JRS 21, 1931, 67f.; Mart. 5, 13. Auf den christlichen Grabinschriften von Rom und
Karthago fnhrte u. a. diese Haltung dazu, dass auf die Angabe jeder Statusbezeichnung, ob servus oder
libertus, verzichtet wurde, I. Kajanto, «Onomastic Studies in the Early Christian Inscriptions of Rome and
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